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nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung, am 





Der Fakultätsrat der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissen
schaften hat am 13.01.2009 in Ergänzung zum Allgemeinen Teil der Prüfungsord
nung für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Universität 
Braunschweig folgenden Besonderen Teil der Prüfungsordnung für den Studiengang 
Umweltingenieurwesen mit dem Abschluss "Bachelor of Science" beschlossen. 

§1 
Hochschulgrad und Zeugnisse 

(1) Nach bestandener 
"
Bachelorprüfung verleiht die Technische Universität Braun

schweig den Hochschulgrad "Bachelor of Science" (abgekürzt: "B.Sc.") im Fach Um
weltingenieurwesen. Darüber stellt die Hochschule ein Zeugnis sowie eine Urkunde 
mit dem Datum des Zeugnisses aus. 

(2) Nach § 18 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung wird dem Zeugnis 
ein Diploma Supplement in englischer Sprache, auf Antrag auch in deutscher Spra-

. ehe, beigefügt. 
.. 

(3) Im Zeugnis werden neben der Gesamtnote die Noten der einzelnen Module mit 
ihren Leistungspunkten aufgelistet. 

(4) Auf Antrag der oder des Studierenden werden die Urkunde und das Zeugnis auch 
in englischer Sprache ausgestellt. 

§2 
Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt ein
schließlich der Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit sechs Semester (Regelstu
dienzeit). 

(2) Das Studium gliedert sich in 
1. einen Grundlagenbereich (108 Leistungspunkte) 
2. einen Wahlpflichtbereich mit fachspezifischen Inhalten (60 Leistungspunkte) 

und 
3. den Abschlussbereich ( 12 Leistungspunkte). 

(3) Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums müssen insgesamt 180 Leistungs
punkte aus den einzelnen Modulen nachgewiesen werden. Das Studium ist in 39 
Modulen organisiert. 

(4) Eine Lehrveranstaltung darf nicht in verschiedenen Modulen eingebracht werden. 

(5) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt voraus, dass der Prüfling die dem 
Modul zugeordneten Prüfungs- und Studienleistungen erfolgreich erbracht hat. Zu 
den Prüfungsleistungen der Module wird zugelassen, wer die Prüfungsvorleistungen 
erbracht hat. 
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§3 
Prüfungs- und Studien leistungen 

(1) Die BachelorprOfung wird studienbegleitend abgelegt. Sie besteht aus den Fach
prOfungen der Module sowie der Bachelorarbeit. Die PrOfungen der BachelorprOfung 
werden in jedem Semester angeboten. 

(2) Die möglichen Prüfungsformen sind in § 9 der Allgemeinen PrOfungsordnung fOr 
Bachelorstudiengänge und Masterstudiengänge gelistet. 

(3) Weitere Arten von PrOfungsleistungen können auf Antrag vom PrOfungsaus
schuss genehmigt werden. 

(4) Ein Modul wird durch eine oder mehrere Prüfungen abgeschlossen. Die Module 
sowie Art und Umfang der ihnen zugeordneten PrOfungs- und Studienleistungen so
wie der Leistungspunkte ergeben sich aus der Anlage 5. 

(5) Ein Modul aus dem Wahlpflicht- oder Wahlbereich, das nicht in den Anlagen oder 
in einer vom Prüfungsausschuss beschlossenen Liste weiterer mögliche Module vor
handen ist, kann auf Antrag einer oder eines Studierenden vom PrOfungsausschuss 
genehmigt werden. 

(6) Die PrOfungsinhalte ergeben sich aus den Qualifikationszielen der Module gern. 
Anlage 5. 

§4 
Wiederholung von Prüfungen 

(1) Ergänzend zu den Regelungen in § 13 Absatz 1 im Allgemeinen Teil der PrO
fungsordnung kann beim Prüfungsausschuss beantragt werden, PrOfungsleistungen 
im Umfang von 6 LP in Wahl- oder Wahlpflichtfächern, die im ersten Versuch nicht 
bestanden wurden, nicht wiederholen zu müssen. 

(2) Abweichend von § 13 Abs. 1 und 2 des Allgemeinen Teils der PrOfungsordnung 
können alle nicht bestandenen Prüfungsleistungen zweimal wiederholt werden. 

§5 
Bachelorarbeit 

(1) Zur Bachelorarbeit wird zugelassen, wer die Voraussetzungen nach § 14 Abs. 9 
des Allgemeinen Teils der PrOfungsordnung erfOllt hat und alle Module nach Anlage 
5 erfolgreich abgeschlossen hat. Der PrOfungsausschuss kann auf begrOndeten Ant
rag die Zulassung zur Bachelorarbeit auch dann genehmigen, wenn die hierfOr erfor
derlichen Zulassungs- und Prüfungsvorleistungen noch nicht alle erbracht wurden, 
aber mindestens 120 Leistungspunkte nachgewiesen werden. 

(2) Die Bachelorarbeit umfasst 12 Leistungspunkte. Die Bearbeitungszeit der Bache
lorarbeit beträgt 15 Wochen. Mit dem Beginn der Bearbeitungszeit wird der Abgabe
termin mitgeteilt. 

(3) Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 



(4) Vor Bewertung der Arbeit hält die oder der Studierende einen Vortrag, in dem die 
Arbeit vorgestellt wird. Dieser Vortrag geht mit 10% in die Bewertung der Bachelorar
beit ein. 

§6 
Ergebnis der Prüfung 

(1) Ergänzend zu den Regelungen im Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung können 
die Noten bestimmter Prüfungen bei der Berechnung, der Gesamtnote besonders 
gewichtet oder auf Antrag nicht berücksichtigt werden. Eine Nichtberücksichtigung 
von Noten kommt dabei nur für Prüfungen im Wahlpflicht- oder Wahlbereich in Be
tracht und ist begrenzt auf bis zu maximal 6 Leistungspunkte. Eine teilweise Nichtbe
rücksichtigung von Leistungspunkten einer Prüfung ist dabei nicht zulässig. 

(2) Für besonders hervorragende Leistungen (Gesamtnote 1,2 und besser) kann der 
Prüfungsausschuss die Gesamtnote "mit Auszeichnung bestanden" festlegen. 

§7 
Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma
chung in Kraft. 



Name* 
Präsidentli n * 

·Zutreffendes einsetzen 

BACHELORURKUNDE 

Die Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen 
und Umweltwissenschaften 

der Technischen Universität Braunschweig 

verleiht mit dieser Urkunde 

Frau/Herrn * 

Vorname Name* 

geboren am Geburtsdatum* in Geburtsort 

den Hochschulgrad 

Bachelor of Science 

abgekürzt: B. Sc. 

nachdem er die Bachelorprüfung im Studiengang 

Umweltingenieurwesen 

am Abschlussdatum der Prüfung* bestanden hat. 

Braunschweig, Datum der Urkunde* 

Name* 
Dekanlin* der Fakultät 
Architektur, Bauingenieurwesen 
und Umweltwissenschaften 



Bachelor Zeugnis 

'Zutreffendes einsetzen 

Fakultät Architektur. Bauingenieurwesen 
und Umweltwissenschaften 

der Technischen Universität Braunschweig 

ZEUGNIS 

über die 

u_ �-- Bachelorprürung--� H� u - -

Frau/Herr* 

Name Nachname 

geboren am Geburtsdatum* in Geburtsort* 

hat die Bachelorprüfung im Studiengang 

Umweltingenieurwesen 

mit der Gesamtnote 

Gesamtnote Prädikat* (in Zahlen*) 

bestanden. 

Die Gesamtnote entspricht der ECTS-Note X. 
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Prüfungs- und 
Studienleistungen 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 
Grundlagen, übergreifende Inhalte 

Fachspezifischer Bereich 
Umweltingenieurwesen 

Bachelorarbeit 

Thema: 

Braunschweig, Datum* 

Name* 
Dekanin/Dekan* 

Leistungs
punkte 

Note 

Name* 
Prüfu ngsaussch ussvorsitzende/r* 

Notenstufen: sehr gut (1,0 OS dos 1,5), gut (1,6 OS d OS 2,5), befriedigend (2,6 S d S 3,5), ausreichend (3,6 OS d OS 4.0). 
Bei d S 1,3 wird als Gesamtnote das Prädikat m� Auszeichnung vergeben. Die Gesamtnote ergibt sich aus den nach Leistungspunkten gewichteten Einzelnoten . 

• Bei der Berechnung der Gesamtnote unberücksichtigt.' Pla12halter fOr einen weiteren Text. 'Pla12halter für.einen we�eren Text 
Leistungspunkte: Zum erfolgreichen Abschluss sind 1 SO Leistungspunkte erforderHch, ein Leistungspunkt entspricht einem Aufwand von 30 Stunden. 

ECTS-Note: Nach dem European Currency Transfer System (ECTS) erminelte Note auf der Grundlage der Ergebnisse der Absoiventinnen und Absolventen der drei vorangegangenen Jahre: 
A (beste 10 %), B (nächste 2S %), C (nächste 30 %), 0 (nächste 25 %), E (nächste 10 %). 

·Zutreffendes einsetzen 



Anlage 3: Diploma Supplement 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT 
CAROLO-WILHELMINA 

zu Braunschweig 
Diploma Supplement 

Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt Das Diploma 
Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche 
Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, AbschlQsse, Zertifikate, etc.) verbessem. Das Diploma. Supplement beschreibt 
Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten 
Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigefQgt werden. Das Diploma Supplement 
sollte frei sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht 
Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden. 

1. ANGABEN ZUM INHABERIZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION 

1.1 Familienname /1.2 Vorname 

1.3 Geburtsdatum., Geburtsort, Geburtsland 

1.4 Matrikelnummer oder Code des/der Studierenden 

2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation (ausgeschrieben, abgekOrzt) 

Bachelor of Science (B.Sc.) 

Bezeichnung des Titels (ausgeschrieben, abgekorzt) 

entfällt 

2.2 Hauptstudienfach oder -fächer fOr die Qualifikation 

Umweltingenieurwesen 

2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat 

Technische Universität Carolo Wilhemina zu Braunschweig (gegründet 1745) 
Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften 

Status (TypITrägerschaft): 

Universität I Land Niedersachsen 

2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgefOhrt hat 

s. o. 

Status (Typ / Trägerschaft): 

s. o. 

2.5 Im Unterricht / in der PrOfung verwendete Sprache(n) 

deutsch 

3. ANGABEN ZUR EBENE DER QUALIFIKATION 

3.1 Ebene der Qualifikation 

Bachelorstudiengang (Undergraduate), erster berufsqualifizierender Abschluss 

3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 



drei Jahre (inkl. schriftlicher Abschlussarbeit), 180 ECTS Leistungspunkte 

3.3 Zugangsvorraussetzung(en) 

Abitur oder äquivalente Hochschulzugangsberechtigung 
, 

4. ANGABEN ZUM INHALT UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN 

4.1 Studienform 

Vollzeit-Präsenzstudium über drei Jahre 

4.2 Anforderungen des StudiengangslQualifikationsprofil des Absolventen/der Absolventin 

Der Bachelorabsolvent ist in der Lage, grundlegende Ingenieurtätigkeiten im 
Umweltbereich weitgehend selbstständig und teilweise eigenverantwortlich 
auszuführen. Hierzu gehören beispielsweise: 

• Planen und Betreiben von Ver- und Entsorgungsanlagen, Anlagen der 
Wasserwirtschaft sowie von Verkehrsanlagen 

• Bearbeitung von umweltbezogenen technischen Problemstellungen 
.. ..... • Ausführen und Auswerten von einfachen lJRtersuGhungen und Messungen in 

Labors, Werkstätten und Baustoffprufstellen; 
'. 

4.3 Einzelheiten zum Studiengang 

Einzelheiten zu den belegten· Kursen und erzielten Noten sowie den 
Gegenständen der mündlichen und schriftlichen Prüfungen sind im 
"Prufungszeugnis" enthalten. Siehe auch Thema und Bewertung der 
Bachelorarbeit 

4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten 

Generelles Notensystem: 1 = "Sehr gut", 2 = "Gur, 3 = "Befriedigend", . 

4 = ,Ausreichend", 5 = "Nicht bestanden" 
1 ,0 ist die beste Note, zum Bestehen der Prüfung ist mindestens die Note 4,0 
erforderlich 

4.5 Gesamtnote 

5. ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION 

5.1 Zugang zu weiterfahrenden Studien 

Berechtigung zur Zulassung zum Masterstudiengang 

5.2 Beruflicher Status 

entfällt 

6. WEITERE ANGABEN 

6.1 Weitere Angaben 

entfällt 

6.2 Informationsquellen fOr erganzende Angaben 

Über die Universität: www.tu-braunschweig.de . 
Über die Fakultät: www.tu-braunschweig.de/abu 



7. ZERTIFIZIERUNG 

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente: 
Urkunde Ober die Verleihung des Grades vom [Datum] 
Zeugnis vom [Datum] 
Transkript vom [Datum] 

DatYrn dE)r ZE)rti��.ierung: 
Vorsitzender des PrOfungsausschusses 

Offizieller Stempel/Siegel . 

8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM 

Die Informationen Ober das nationale Hochschulsystem auf den folgenden 
Seiten geben Auskunft Ober den Grad der Qualifikation und den Typ der 
Institution, die sie vergeben hat. 
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8. INFORMATIONEN ZUM HOCHSCHULSYSTEM IN 
DEUTSCHLAND' 

8.1 Die unterschiedlichen Hochschulen und Ihr InaUtutioneller 
. Status 

Oie Hochschulausbildunp wird In DeutSChland von drei Arten von 
Hochschulen angeboten. 

- Universitllten, einschließlich verschiedener spezialisierter Institutionen, 
bieten das gesamte Spektrum akademischer Disziplinen an. Traditionell 
liegt der Schwerpunkt an deutschen Universllllten besonders auf der 
Grundlagenforschung, so. dass das fortgeSChrittene Studium vor allem 
theoretisch ausgerichtet und forschungsorientiert Ist. 

- Fachhochschulen konzentrieren Ihre Studienangebote auf ingenieur
wissenschaftliche und techniSChe Flcher, wirtschaftswissenschaflllche 
Fächer, Sozialarbeit und Design. Der Auftrag von angewandter 
Forschung und Entwicklung impliziert einen klaren praxisorien\ierten 
Ansatz und eine berufsbezogene Ausrichtung des Studiums, was häufIlI 
integrierte und begleitete Praktika in Industrie, Untemehmen oder 
anderen einschlägigen Einrichtungen einschließt. 

- Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge für kOnstIerische 
Tltlgkeiten an, in Bildender Kunst, Schauspiel und Musik, in den 
Bereichen Regie, Produktion und Drehbuch für Theater, Film und 
andere Medien sowie in den Bereichan Design, Architektur, Medien und 
Kommunikation. 

Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich anerkannte
Institutionen. Sowohl In Ihrem Handeln einSChließlich der Planung von 
Studiengängen als auch in der Festsetzung und Zuerkennung von 
StudienabschlOssen unteriiegen sie der Hochschulgesetzgebung. 

1 
Oie Information berOckslchtigt nur die Aspekte, die direkt das Dlploma 

�upplement betreffen. Informationsstand 1.7.2005. 

Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen 
Bundesländern. Sie bieten Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit 
privaten Unternehmen an. Studierende erhalten einen offiziellen 
AbSChluss und machen eine Ausbildung Im Betrieb. Manche 
Berufsakademien bieten Bachelorstuclienginge an, deren AbschlOsse 
einem Bachelorgrad einer Hochschule gleichgestellt werden können, 
wenn sie von einer deutschen Akkreditierungsagentur akkreditiert sind. 

8.2 StudIenginge und -abachIOs" 

In allen drei HochschuHypen wurden die Studiengänge traditionell als 
integrierte .Iange· (einstuflll8) Studiengänge angeboten, die entweder 
zum Diplom oder zum Magister Artium fOhren oder mit einer 
StaatsprOfung abschließen. 

Im Rahmen des Bologne-Prozesses wird das einstufllle Studiensystem 
sukzessive durch ein zweistufiges ersetzt. Seit 1998 besteht die 
Möglichkeit, perallel zu oder anstelle von traditionellen Studiengängen 
gestufte Studiengänge (Bachelor und Master) anzubieten. Dies soU den 
Studierenden mehr WahlmOglichkelten und Flexibllllllt beim Planen und 
Verfolgen Ihrer Lemziele bieten, sowie Studiengänge intemational 
kompatibler machen. 

Einzelheiten s. Abschnitte 8.4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3 Tab. 1 gibt eine 
zusammenfassende Oberslcht. 

8.3 AnerkennungiAkkredltlerung von StudIengingen und 
AbachlOann 

Um die Qualllllt und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen sicher zu 
stellen, mOssen sich sowohl die Organisation und Struktur von 
Studiengängen als auch die grundsitzlichen Anforderungen an 
StudienabschlOsse an den Prinzipien und Regelungen der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Linder (KMK) orientieren.3 Seit 1999 
existiert ein bundesweites Akkreditierungssystem fllr Studiengänge 
unter der Aufsicht des Akkredltierungsrates, nach dem alle neu 
eingeführten Studiengänge akkreditiert werden. Akkreditierte 
Studiengänge sind berechtigt, das Qualltätssiegel des 
Akkreditierungsrates zu fllhren.· 

3 
Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG rar die 

Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen (Beschluss der rItusministerkOnferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 21.4.2005). 

.Gesetz zur errichtung einer Stiftung ,Stiftung zur Akkredltierung von 
Studiengängen in Deutschland'·, in Kraft getreten am 26.02.05, GV. 
NRW. 2005, Nr. 5, S. 45, in Verbindung mit der Vereinbarung der 
Linder zur Stiftung .Stiftung: Akkredltierung von Studiengängen in 
Deutschland" (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004). 

Tab. 1: Institutionen Studien In e und AbschlO .. e Im Deutschen Hochschul. 

UNIVERSITATEN 
und diesen 

gleichgestellte 
SPEZIALISIERTE 
INSTITUTlONEN 
(Theologische und 

Pldagollische 
Hochschulen) 

[Promotion) 

FACHHOCHSCHULEN 
(FH) 

KUNST- UNO MUSIK
HOCHSCHULEN 

[Promotion teilweise 
möglich) 

--
EJangangoUnd 

Ba_or (BAIB.SclB.Eng.ILLBI 

[3-<1 Ja"', 

Oiplom & Ma_ AIIum (MAI Grod (<-5 Jahro] 

Sto __ g IU.5 Johre, 

Bachelor (B.A.IB.Sc.IB.Eng.A.LBI 

I3-4Jahro] 

Oiplom (FHI Grad 14 Jahre, 

Bachelor (B.AJB.F.AIB.M ... ) 

[3-<IJahro, 

Oilliam & MA Grod. ZortiIi_. __ PrOIungen 
14.5JohJe, 

-
(Dr.) 

(Diaaertation I eva. 
einachlieBIich 
strukturi ...... 
Promotlona-

-um! 

-
IDr.) 

A( 



8.4 Organisation und Struktur der StudIenginge 

Die folgenden Studiengänge kOnnen von allen drei Hochschultypen 
angeboten werden. Bachelor- und Masterstudiengänge kOnnen 
nacheinander, an unterschiedlichen Hochschulen, an unterschiedlichen 
Hochschultypen und mit Phasen der Erwarbstatlgkait ZWischen der 
ersten und der zweiten Qualifikationsstufe studiert werden. Bei der 
Planung werden Module und das Europäische System zur Akkumulation 
und Transfer von Kreditpunkten (ECTS) verwendet, wobei einem 
Semester 30 KredItpunkte entsprechen. 

8.4.1 Bachelor 

In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundlagen, 
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt. 
Der Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren vergeben. 
Zum Bechelorstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbelt. 
Studiengänge, die mit dem Bachelor abgeschlossen werden, massen 
gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkredltlerung von 
Studiengängen in Deutschland akkredHlert werden. 
Studiengänge der ersten Qualiflkalionsstufe (Bachelor) schließen mit 
den Graden Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (B.Sc.), 
Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of 
Fine Arts (B.F .A.) oder Bachelor of Music (B.Mus.) ab. 

8.4.2 Muter 

Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 
Jahren. MasterstudiengAnge sind nach den Profiitypen .stärker 
anwendungsorientiert" und .stärker forschungsorientiert" zu 
. differenzieren. Die Hochschulen legen für jeden Masterstudiengang das 
Profil fest. 
Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
StudiengAnge, die mit dem Master abgeschlossen werden, mOssen 
gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland akkredHlert werden. 
Studiengänge der zweiten Qualiflkationsstufe (Master) schließen mit den 
Graden Master of Arts (MA), Master of Science (M.Sc.), Master of 
Engineering (M.Eng.), Master of Lews (LL.M.), Master of Fine Arts 
(M.F.A.) oder Master of Music (M.Mus.) ab. Weiterbildende 
Masterstudiengänge, sowie solche, die inheltlich nicht auf den 
vorangegangenen Bachelorstudiengang aufbauen kOnnen andere 
Bezeichnungen erhalten (z.B. MBA). 

8.4.3 Integrierte .lange" eInstuftge StudIenginge: 
Diplom, Magister ArtIum, StaetsprOfung 

Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-disziplinllr (Diplom
abschlüsse und die meisten StaatSprüfungen) oder besteht aus einer 
Kombination von entweder zwei Hauptfllchem oder einem Haupt- und 
zwei Nebenfllchem (Megister Artium). Das Vorstudlum (1,5 bis 2 Jahre) 
dient der breiten Orientierung und dem Grundlagenerwerb Im jeweiligen 
Fach. Eine Zwischenprüfung (bzw. Vordiplom) ist Voraussetzung für die 
Zulassung zum Hauplstudium; d.h. zum fortgeschrittenen Studium und 
der Spezialisierung. Voraussetzung fOr den Abschluss sind die Vortage 
einer schriftlichen Abschlussarbeit (Dauer bis zu 6 Monaten) und 
umfangreiche schriftliche und mündliche Abschlussprüfungen. Ähnliche 
Regelungen gelten für die Staatsprüfung. Die erworbene Qualifikation 
entspricht dem Master. 

- Die Regelstudienzeit an Universlttlten beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 bis 5 Jahre (Diplom, Magister Artium) oder 3 bis 6,5 
Jahre (Staetsprüfung). Mit dem Diplom werden ingenieur-, natur- und 
wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge abgeschlossen. In den 
Geisteswissenschaften ist der entsprechende Abschluss in der Regel 
der Magister Artium (M.A.). In den Sozialwissenschaften variiert die 
Praxis je nach Tredition der jeweiligen Hochschule. Juristische, 
medizinische, pharmazeutische und Lehram1sstudiengänge schließen 
mit der Steatsprüfung ab. 
Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und Staatsprüfung) 
sind akademisch gleichwertig. Sie bilden die formale Voraussetzung zur 
Promotion. Weitere Zulassungsvoraussetzungen kOnnen von der 
Hochschule festgelegt werden, s. Abschnitt 8.5. 

- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom (FH) ab. 
Fachhochschulen heben kein Promotionsrecht; qualifizierte Absolventen 
kÖRnen sich für die Zulassung zur Promotion an promotionsberechtigten 
Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 8.5. 

- Das Studium an Kunst- und Musikhochschulen Ist in seiner 
Organisation und Struktur abhängig vom jeweiligen Fachgebiet und der 
individuellen Zielsetzung. Neben dem Diplom- bzw Magisterebschluss 
gibt es bei integrierten StudiengAngen Zertifikate und zertifizierte 
Abschlussprüfungen für spezielle Bereiche und berufliche Zwecke. 

8.1 Promotion 

Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und einige Kunst- und 
Musikhochschulen sind promotionsberechtigt. Formale Voraussetzung 
für die Zulassung zur Promotion Ist ein qualifizierter Masterabschluss 
(Faclihochschuien und Universitäten), ein Magisterabschluss, ein 
Diplom, eine Staatsprüfung oder ein äquivalenter auslAndischer 
Abschluss. Besonders qualifizierte Inheber eines Bacheiorgrades oder 
eines Diplom (FH) kÖRnen ohne einen weitensn Studienabschluss im 
Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen 
werden. Die Universitäten bzw. promotionsberechtigten Hochschulen 
. regeln sowohl die Zulassung zur Promotion als auch die Art der 
Eignungsprüfung. Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, dass 
das Promotionsprojekt von einern Hochschullehrer als Betreuer 
angenommen wird. 

8.8 Benotungukala 

Die deutsche Benotungsskala umfasst Ilblicherwelse 5 Grade (mit 
zahlenmaßigen Entsprechungen; es kÖRnen auch Zwischennoten 
vergeben werden): .Sehr gut" (1), .Gut" (2), .Befriedlgend" (3),· 
.Ausreichend' (4), .Nlcht ausreichend· (5). Zum Bestehen ist 
mindestens die Note .Ausreichend· (4) notwendig. Die Bezeichnung für 
die Noten kann In Einzelfällen und für den Doktorgrad abweichen. 
Außerdem verwenden Hochschulen zum Teil bereits die ECT5-
Benotungsskala, die mit den Graden A (die besten 10%), B (die 
nllchsten 25%), C (die nächsten 30%), 0 (die nllehsten 25%) und E (die 
nllehsten 10%) arbeitet. 

8.7 Hoc:hllChulzullanll 

Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schuljahren 
ennöglicht den Zugang zu allen StudiengAngen. Die Fachgebundene 
Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu bestimmten FAchem. Das 
Studium an Fachhochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife 
möglich, die In der Regel nach 12 Schuljahren erworben wird. Der 
Zugang zu Kunst- und Musikhochschulen kann auf der Grundlage von 
anderen bzw. zusätzlichen Voraussetzungen zum Nachweis einer 
besonderen Eignung erfolgen. 
Die Hochschulen kÖRnen In bestimmten FAllen zusätzliche spezifische 
Zulassungsverfahren durchfllhren. 

8.8 Informdonsquellen In der Bundeerepubllk 

- Kultusministerkonferenz (KMK) (Stllndlge Konferenz der Kultusminister 
der LAnder In der Bundesrepublik Deutschland); Lennestr. 6, 0-53113 
Bonn; Fax: +49(0)228/501-229; Tel.: +49(0)228/501-0 

- ZentralsteIle für eusländisches BIldungswesen (ZaB) als deutsche 
NARIC; www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 

- 'Dokumentations- und Bildungsinformatlonsdienst" als deutscher 
Partner im EURYDICE-Netz, für Informationen zum Bildungswesen in 
Deutschland (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail: 
eurydice@kmk.org) 

- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, 0-53175 Bonn; Fax: 
+49(0)228/887-110; Tel.: +49(0)228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: 
sekr@hrk.de 

- 'Hochschulkompass· der Hochschulrektorenkonferenz, enthAlt 
umfassende Informationen zu Hochschulen, Studiengängen etc. 
(www.hochschulkompass.de) 



TECHNISCHE UNIVERSITÄT 
CAROLO-WILHELMINA 

zu Braunschweig 
Diploma Supplement 

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the 
supplement is to provide sufficient independent data to Improve the intematlonal 'transparency' and fair academic and professional recognition of 
qualificatlons (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the 
studies that ware pursued and successfu"y completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is 
appended. It should be free from any value jUdgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in a" eight 
sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 

1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1 Family Name 11.2 First Name 

1.3 Date, Place, Country of Birth 

1.4 Student 10 Number or Code 

2. QUALIFICATION 

2.1 Name of Qualification (fu", abbreviated; in Original language) 

Bachelor of Science (B.Sc.) 

Title Conferred (fu", abbreviated; in Original language) 

not applicable 

2.2 Main Field(s) of Study 

Environmental Engineering 

2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language) 

Technische Universität Braunschweig (founded 1745) 
Dpartment of Architecture, Civil Engineering and Environmental Sciences 

Status (Type 1 Control) 

University IState Institution 

2.4 Institution Administering Studies (in original language) 

[same] 

Status (Type 1 Control) 

[same,same] 

2.5 Language(s) of Instruction/Examination German 

German 

3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 Level 

Undergraduate, by research with thesis 

3.2 Official Length of Program 

3 years (180 ECTS credits) 

3.3 Access Requirements 



"Abitur" (German Entrance qualification for university education) or equivalent 

4. CONTENTS AND RESUL TS GAINED 

4.1 Mode of Study 

Full-time, three years 

4.2 Program Requirements. 

The bachelor graduate is able to perform basic engineering tasks in the 
environmental field widely independently and partly self dependantly. These tasks 
include: 

- planning and operation of supplying and disposal facilities, facilities of water supply 
and distribution as weil as traffic facilities 
- processing of environment-oriented, technical problems 
- completion and evaluation of simple tests and measurements in laboratories, 
factories and testing centers fpr construction materials 

4.3 Program Details 

See (ECTS) Transcript for list of courses and grades; and "Prüfungszeugnis" 
(Final Examination Certificate) for subjects assessed in final examinatioos
(written and oral); and topic of thesis, including grading 

4.4 Grading Scheme 

General grading scheme: 1 = "Very Good", 2 = "Good", 3 = "Satisfactory", 
4= "Sufficient" 5 = "Fail" 

. 
, 

1 ,0 is the highest grade, the minimum passing grade is 4,0. 
4.5 Overall Classification (in original language) 

5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1 Access to Further Study 

Access to master programmes in accordance with further admission regulations. 

5.2 Professional Status 

not applicable 

6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Additional Information 

Not applicable 

6.2 Further Information Sources 

http://www.tu-braunschweig.de 
http://www.tu-braunschweig.de/bau 

11. 



7. CERTIFICATION 

This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Date] 
Zeugnis vom [Date] 
Transcript of Records vom [Date] 

Certification Date: 

(Official Stamp/Seal) 

8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

Chairman Examination Committee 

The information on the national higher education system on the following pages 
provides a context for the qualification and the type of higher education that awarded it. 



8. INFORMATION ON THE GERMAN HlGHER EDUCATION 
SYSTEM' 

'.1 Types of InstItutIona and InatItuIIonal StaU 

Higher aducallon (HE) studIes In Germany are cirrered at Ihree type. of 
Higher Educallon Institution. (HEl).' 

- UnJversit.ten (Univenlltles) Including varlous speclallzed InstitutIons, 
oIfer the whoIe range of academlc dlsclpllnaa. In the German tradItIon, 
unlversltles focus In partlcular on basle resaarch so !hat advariCed 
stages of atudy have malnly theoreticaI orientatton and resealCh
orIented componenta. 

- Fachhochschulen (Unlverslties cl AppIIed ScIenc:es) concentrate thelr 
study programmes In englneertng and oIher tac:hnlcal disclplinel, 
busll\llSH8latad studies, socIal work. and design 81'881. The common 
mlsslon of applied research and development Impliel a dlstincl 
appllcallon-oriented focua and profelllonal charac:ter cl studIes, whIch 
lncIude Integrated and lupervised wort assIgnmenta in industry, 
enterprIses or other releva1t institution •. 

- Kunst- und Musilchochschulen (unlvarsHies aI ArtIMusIc) oIfer studIes 
for artIstJc careers In fine arts, performtng arts and music; In luch fields 
as directlng, productIon, writlng In theatre, film, and oIher madla; and In 
a varIety cl design arees, archltecture, media and communlcatlon. 

Higher Educatlon InstHutions are althar stata or state-recognlzecl 
insIltUIions. In thelr operations, Includlng the organlzatlon cl studles and 
the designation and award cf degrees, lhay _ both subjed to hlghar 
educatlon legislatlon . 

.. . _ U ,.,.,., of Pnlgramm .. a"-cI.. �AwardecI ._ 

1 
Tha information covars only aspects dlreclly relevant to purposes of 

ra Diploma Supplement. All information al of 1 July 2005. 
Benlfsakadamlen are not considered as Higher Educatlon InstItutions, 

thay only exist In soma aI Iha Under. Thay oIfer aducational 
programmes In c\ose cooperatlon wIth private companles. Students 
receIve a formal degree and carry out an apprenUceshlp at the 
company. Some Barufsakademlen oIfer Bachelor courses whlch are 
recognlzecl as an academic degree If they are accradlted by a German 
accrecIltation agency. 

Tabla.1: Inatltutlona P 

UNIVERSmES '" 
(U""""'ltn) & 

SPECIAUSED 
INSTrrUTIONS 

of unlvel'lity Nndlng 
(The%giacIIe und 

PIdepogiacIIe HoI:hacIrulell) 
[00-1 

UNIVERsmES OF 
APPLIED SClENCES 

(UM) 

(FacllhocIrschuIen) 
(FH) 

UNIVERsmES CF 
ARTIMUSIC 

(KIItI,N 
Mua/klloc:/racltulell) 
[SomeDo_I 

Fil1lldegJH 

StUdIeI In all three types allnstJtutions have tradltlonally been oIfered In 
Integrated "Iong" (one-tier) programmes Ie&dlng to DIplom- or Magister 
Altlum degrees or completad by a StaatsprOfung (State ExamInation). 

Within the frarnework of the Bologna-Proc:esa one-tier study 
programmes are successlvely belng replecad by a two-tler study 
system • .  Since 1998, a ac:heme cl lirst- end second-leval clegree 
programmes (Bachelor and Master) was Introduced to be oIferecI 
parallel to or instead of Integrated "lang" programmes. These 
programmes are deslgned to provlde. enlargad varlaty and llexlbility to 
students In plennlng and pu"SUing aducatlonal objedlves, they also 
enhance international compatJbiUly of studies. 

For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectlvely. Table 1 provides 
a synoptlc summary. 

8.3 AppravaJIAccredltatlon of Programmes and Degrees 

To ensura quality end comparabllity aI qualilicatlons, the organlzatlon of 
studIes and generaI degree requirements hava to conform to prlnclpIes 
and regulatlonl establlshad by the Standlng Conference cl the MInisters 
of Educallon end CuItu'aI Alfairs of the Under In the Federal Republic 
of Germany (KMK). S In 1999, a system cl accrecIltation for programmes 
of study has become operaUonal under Ihe control of an Accredltatlon 
Councll at national Ievel. AR new programmes hava to be IICCR!dIted 
undar thIs scherne; altar a succ:essful accradltation they receIve the 
quallty-1abeI aI the Accredltation Councll.4 . 

3 
Cornmon structural guidalines aI the Under es set out In ArI\cIe 9 

Clause 2 -cl tha Framework Ar:A for Higher Educatlon (HRG) for the 
accredltation aI Bachelor's and Master's study courses (Resolution of 
the Standing Conferenoa of the Ministers aI Educatlon end Cultural 
AtfaIrs cfthe Undarln the Faderar Republlc of Garmany of 10.10.2003, 
as arnendad on 21.4.2005). 

4 "Law establIshIng a Foundatlon 'Foundation for the Accredltatlon aI 
Study Programmes In Garmany"', ent_d Into fon:e as frorn 26.2.2005, 
GV. NRW. 2005, nr. 5, p. 45 In connecllon wIth the Dec\aratlon of the 
Underto the Foundation "Foundatlon: Foundatlon for the Accredltation 
of Study Programmes In Germany" (Resolution of lhe Standing 
Conference of the Ministers of Educatlon and Cultural Affalrs of the 
Undar In lhe Federal Republle of Gennany of 16.12.2004. 

-
(Dr.1 

-
(Dr,) 



8.4 OrganlDtlon and Structure of Studl .. 

The following programmes apply 10 all three types of instItutions. 
Bachelor's and Master's study courses may be studied consecutively, at 
various higher education institutions, at different types of hlgher 
education inslltutions and wIth phases of professional work batween Ihe 
first and the second quaillication. The organization of lhe study 
programmes makes use of modular components and of Ihe European 
Credlt Transfer and Accumulation System (ECTS) with 30 credlts 
correspondlng 10 one semester. 

8.4.1 Bachelor 

Bachelor degree study programmes lay Ihe academic foundations, 
provide melhodologlcal skUls end lead 10 qualifications related 10 the 
professional field. The Bachelor degree is awarded after 3 10 4 years. 
The Bachelor degree programme indudes a thesis requirement. Study 
courses leeding 10 the Bachelor degree must be accredlted according 10 
the Lew establIshing a Foundation for Ihe Accredltation of Study 
Programmes In Germany. 
First degree programmes (Bachelor) Iead 10 Bachelor of Arts (BA), 
Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor 
of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F A.) or Bachelor of Music 
(B.Mus.). 

8.8.2 .... Iar 

Masler is Ihe second degree after anolher 1 10 2 years. Master study 
programmes must be dIfferentiated by Ihe profile types "rnore pradice
orIented" and "rnore research-orlented". Higher Education Institutions 
define lhe profile of each Master study programme. 
The Master degree study programme Indudes a Ihesis requirement. 
Study programmes leadlng 10 the Master degree must be accredited 

. accordlng 10 lhe Lew establishing a Foundation for lhe Accredltation of 
Study Programmes In Germsny. • 
Second degree programmes (Master) lead 10 Master of Arts (MA), 
Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of 
Laws (L.L.M), Master of Fine Arts (M.F A.) or Master of Music (M.Mus.). 
Master study programmes, whlch are designed for contlnuing education 
or which do not bulld on the precedlng Bachelor study programmes in 
lerms of Iheir conlent, may carry other designations (e.g. MBA). 

8.8.3 Intagnd8d "LongH Programm .. (Olle-TIer): 
Diplom degren. IIIIIgtstw Artlum. Stnlllpl1Jfung 

An integrated study programme Is elther mollCHflscipllnary (Diplom 
degrees, most programmes completed by a StaatsprOfung) or comprlses 
a combination of either !wO major or one major and !wO mlnor fields 
(Maglsfer Artium). The first stage (1.5 10 2 years) focuses on broad 
orIentatlons and foundations of the field(s) of study. An Intermediate 
Examination (Dlplorn-Votpl'Ofung for Diplom degrees; ZwischenprOfung 
or credit requirementl for the Magistar Artium) II prarequisite 10 enter 
the second stage of advancecl studies and, speciallzatlons. Degree 
requirements include submission of a thesis (up to 6 monthS duration) 
and comprehensive final wrltten and oral examlnations. Simllar 
regulations apply 10 studies leading 10 a StaatsprOfung. The level of 
qualification Is equlvalent 10 Ihe Master level. 

- Integrated studies at UniversitIlIen (U) last 4 10 5 years (Diplom 
degree, Magister Anium) or 3 10 6.5 years (StaalsprOfung). The Diplom 
degree Is ewarded in engineering dlscipllnes, the natural sciences as 
weil es econornlcs and business. In the humanlties, the corresponding 
degree is usually the Magister Artium (MA). In the social sciences, the 
pradice varles as a matter of instltutional traditions. Studies preparlng 
for the legal, medical, pharmaceutical and leachlng professions are 
completed by a StaalsprOfung. 
The three quaillications (Diplom, Magisler Artium and StaatsprOfung) are 
acadernlcally equivalent. They qualify to apply for admission to doctoral 
studles. Further prerequlsltes for admission may be defined by lhe 
Higher Education Institution, cf. Sec. 8.5. 

- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universlties of AppUed 
Sciences (UAS) last 4 years and Iead 10 a Diplom (FH) degree. Whlle 
the FH/UAS are non-doctorate granting InstItutions, qualllied graduates 
may apply for admission 10 doctoral studies at doctorate-granting 
Institutions, cf. Sec. 8.5. 

- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Unlverslties of ArtiMusic 
etc.) are rnore diverse in Iheir organization, depending on lhe fjeld end 
individual objectives. In addition 10 DlpiomIMagisler degrees, lhe 
Integrated study programme awards include Certllicates and certlfiad 
examinations for speciallzed areas and professional purposes. 

8.' Doctorate 

Universlties as weil as speciallzed instItutIons of university stancling and 
soma Universlties of ArtIMusic are doctorate-granting instltutions. 
Formal prerequisite for admission to doctoral work is a qualified Master 
(UAS and U), a Magister degree, a Diplom, a StaatsprDfung, or a foreign 
equivalent. Particularly qualified holders of a Bachelor or a Diplom (FH) 
degree may aiso be admItted to doctoral studles without acquisltion of a 
further degree by meanl of a procedure 10 determine thelr aptitude. The 
universlties respectively the doctorate-granting InstItutions regulate entry 
10 a doctorate as weil as the strudure of the procedure 10 determine 

aptitude. Admission further requlres the acceptance of the Dissertation 
research project by a professor BS a supervisor. 
8.10 Gradl"g Schema 

The grading schema in Germsny usually comprlses five levels (With 
numerlcal equlvalents; Intermediate grades may be given): "Sehr Gur 
(1) " Very Good; "Gur (2) " Good; "Befriedigend' (3) " Satisfactory; 
"Ausreichend' (4) = SuffIClent; "Nicht ausreichend' (5) "' Non
Sufficlent/Fail. The minimum passing grade is "Ausreichend" (4). Verbat 
deslgnatlons of grades may vary In soma caSBS and for doctoral 
degrees. 
In addition instItutions may already usa the ECTS grading scheme, 
whlch operates with the levels A (best 10 %), B (next 25 %), C (next 30 
%), D (next 25 %), and E (next 10 %). 

8.11 Ace ... to Higher EcIucation 

The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine 
Hochschulreife, Abltut) aftar 12 to 13 years of schooling allows for 
admission 10 all highar educational studies. Specialized varIants 
(Fachgebundende Hochschulreife) sllow for admission 10 particular 
disciplines. Access 10 Fachhochschulen (UAS) is also posslble wIth a 
Fachhochschulreife, which can usually be ecqulred after 12 years of 
schoollng. Admission 10 Unlversities of ArtlMusic may be based on oIhar 
or requlre additional evldence demonstrating individual aptitude. 
Higher Education InstItutions may in eertain � apply additional 
admission procedures. 

8.12 NlIIIonal Sourcas of Infonnatlon 

- Kultusmlnlsterl<onferenz (KMK) [Standing Conterence of the Ministers 
of Education and Cultural Affairs of the Lander In lhe Federal Rapublic 
of Germany); Lennestrasse 6, 0-53113 Bonn; Fax: +49[0)228/501-
229; Phone: +49[Q)2281501-O 

- Central Offica for Forelgn Educatlon (laB) BS Germsn NARIC; 
www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 

- "Documentatlon and Educational Information Service" as German 
EURYDICE-Unit, providing lha national dosslar on lhe educallon 
system (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail: 
eurydice@kmk.org) 

- Hochschu/relctorenkonferenz (HRK) [German Radors' Conference); 
Ahrstrasse 39,0-53175 Bonn; Fax: +49(0)228/887-110; Phone: 
+49(0)2281687-0; www.hrk.de;E-Mail: sekr@hrk.de 

- "Hlghar Education Compass· of the German Rectors' Conference 
features comprehensive information on instItutions, programmes of 
study, alc. (www.highar-educatlon-compass.de) 



Anlage 4 
Studienplan-Übersicht 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 
mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen (42 LP) 

Ingenieur- Ingenieur-
mathematik I mathematik 111 

4 LP 4 LP 

4. Semester 

Ingenieur- Ingenieur- Statistik und Systemanalyse 
mathematik 11 mathematik IV 4 LP 2 LP 

4 LP 4 LP 
Ökologie für Ingenieure 
6 LP 3 LP 

Hydrologie und 
Hydrogeologie 

4 LP 
Physik und Chemie für Ingenieure 

4 LP 3 LP 
Ingenleurwlssenschaftllche Grundlagen (47 LP) 

5. Semester I 

Techn. Techn. Hydromechanik 
Mechanik I Mechanik 11 3 LP 3 LP 

5 LP 5 LP 
Baustoffkunde für Umweltingenieure Produkt- und Grundoperatio 

3 LP 3 LP Life-Cycle- nen der 
Management Fluidverfahrens 

4 LP technik 
5 LP 

Vermessungskunde und Grundlagen 
Geoinformationssysteme der 

3lP 3 LP Mechanischen 
Verf.-technik 

5 LP 

rechts- und wIrtschaftswissenschaftliche Grundlagen, übergreHende Inhalte (19 LP) 
Umwelt- und Planungsrecht Betriebs-

3 LP 3 LP wirtschaft 
4 LP 

Pool 
5 LP 

fachspezHlscher Bereich Umweltlngenleurwesen (Wahl von 5 Fächem CI 12 LP) 
fachspezHlscher Bereich Wasserwesen (12 LP) 

6. Semester 

Bauinformatik 
5 LP 

Praxisprojekt 
für Umwelt-
ingenieure 

4 LP 

Wasserbau und Wasserwirtschaft Gewässermanagement 
3 LP 3 LP 3 LP 3 LP 

fachspezHIscher Bereich Energietechnik (12 LP) 
Thermodyna- regenerative Energietechnik für 

mik Umweltingenieure 
6 LP 4 LP 2 LP 

fachspezHIscher Bereich Ver- und EntsorgungswIrtschaft (12 LP) 
Ver- und Stoffstrommanagement 

Entsorgungswirt 3 LP 3 LP 
schaft 

6 LP 
fachspezHlscher Bereich Umwelt- und ressourcengerechtes Bauen (12 LP) 

Bauphysik Baukonstruk� I 
4 LP 4 LP 

Bauwerkserha1-
tung 
4 LP 



fachspezIfIscher Bereich Verkehr und Infrastruktur (12 LP) 
Verkehrs- und Eisenbahn- Straßen-
Stadtplanung wesen für wesen 

4 LP Umwelt- 4 LP 
ingenieure 

4 LP 
fachspezIfIscher Bereich Boden (12 LP) 

Pedosphäre 
3 LP 3 LP 

Geotechnik 
4 LP 2 LP 

fachspezIfIscher Bereich Konstruktion '12 LP). 
Baustatik I Konstruktiver Konstruktiver 

6 LP Ingenieurbau Ingenieurbau 
Stahlbau I Massivbau I 

6 LP 6 LP 
Abschluss (12 LP) 

J. Bachelorarbeit 
12 LP 



'---J 

no(}.JJ. te des Swdl�(� 

ingenieurwisschenschaftliche Grundlagen 

Mod.-Nr. 

BAU-lnfAM-
0 1  

Mod.-Nr. 

------- - -- - - -

BAU-InfAM-
02 

Mod.-Nr. 

BAU-STD-47 

Modul 

Technische Mechanik I 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden werden in die Lage versetzt, bei statisch bestimmt gelagerten zwei- und 
dreidimensionalen starren Strukturen aus Stäben und/oder Balken die Auflagerreaktionen und 
die inneren Schnittkräfte und -momente zu ermitteln. 

Prafungsmodalitilten: 
Klausur (60 Min.) 

Modul 

Technische Mechanik 11 

Qualiilkationszie/e: 
Die Studierenden werden in die Lage versetzt, bei Balken unter Biegung und Torsion die 
inneren Spannungen zu ermitteln. Außerdem werden Festigkeitshypothesen erläutert, um die 
Bedeutung der Spannungsermittlung zu verdeutlichen, und das Versagen von Stäben durch 
Knicken vorgestellt. 

Prafungsmodalitilten: 
Klausur (60 Min.) 

Modul 

Bauinforrnatik 

QualifikationszieJe: 
[Einfilhrung in die Programmierung] 
Den Studierenden werden grundlegende Konzepte des objektorientierten Programmierens 
vermittelt. Dadurch sind sie in der Lage, einfache Programmieraufgaben selbstständig zu lösen. 

(Einfilhrung in die ModelIierung] 
Die Veranstaltung filhrt grundlegende Methoden und Kategorien des Modellierens an einfachen 
Beispielen ein und zeigt prinzipielle Gemeinsamkeiten und Unterschiede von verbreiteten 
theoretischen Vorgehensweisen im Bau- und Umweltingenieurwesen auf. 

PrilfungsmodaJitflten: 
[Einfilhrung in die Programmierung] 
Klausur (90 Min.); 3/5 LP 

[Einfilhrung in die ModelI ierung] 
Klausur (60 Min.); 2/5 LP 

LP: 
S 

Semester: 
t 

LP: 

S 

Semester: 
2 

LP: 
S 

Semester: 
6 



Mod.-Nr. Modul 

Hydromechanik 

Qualifikationsziele: 
In Hydromechanik I werden die Grundgesetze und Konzepte der Mechanik des trockenen 
Wassers, d.h. ohne Viskosität, sowie deren praktische Implikationen rur die wichtigsten 
Aufgaben des Bauingenieurs vermittelt. In der Hydrostatik steht das Verständnis des 
Grundgesetzes unter Berücksichtigung der Erd- und anderer Beschleunigungen im 
Vordergrund. Danach werden die Studierenden in die Lage versetzt, die Impl ikation des 
Grundgesetzes und seine Anwendungen fllr die Berechnung der hydrostatischen Kräfte auf 
angrenzenden Flächen beliebiger Form, fllr den Nachweis der Schwimmfllhigkeit und -stabil ität LP: 
von Körpern, rur die Bestimmung der Niveauflächen etc. einzusetzen. In der Hydrodynamik 6 

BAU-L1UW- steht die Vermittlung der Erhaltungssätze von Masse, Energie und Impuls rur trockenes Wasser 

0 1  sowie deren kombinierte Anwendung zur Lösung komplexer Strömungsprobleme im 
Vordergrund 

Semester: 
In Hydromechanik 11 wird zunächst die Viskosität anhand des Fluidreibungsgesetzes von 
Newton definiert. Die dramatischen Implikationen der Viskosität auf die Strömung werden dann 4 
so demonstriert, dass die Studierenden in die Lage versetzt werden, stets zwischen der Welt des 
trockenen und der Welt des nassen Wassers zU unterscheiden und die Bedeutung des 

� Grenzschichtko�pts von PRANDTL als Goldene Brücke zwischen den beiden Welten zu 
erfassen. Die Komplexität der reibungsbehafteten und die Grenzen theoretischer 
Beschreibungen werden am Beispiel von laminarer Druckströmung im Kreisrohr und im Boden 
sowie am Beispiel turbulenter Druckrohr- und Freispiegelströmungen aufgezeigt. 

PrüfimgsmodalitJIten: 
Klausur ( 1 20 Min.), Prüfungsvorleistung Anerkennung von zwei Hausübungen 

Mod.-Nr. Modul 

Vennessungskunde und Geoinfonnationssysteme 

Qualifikationsziele: 
Kennen, Verstehen imd Anwenden der folgenden Themen 
[Vermessungskunde I] 
Großräumige Koordinatensysteme, Grundkenntnisse der geodätischen Mess- und 
Auswertemethoden, Lösungsansätze rur typische Vermessungsaufgaben 

[Grundlagen der Geoinformationssysteme] LP: 
ModelIierung realer Phänomene mit GIS, Analyse- und Visualisierungsfunktionen von GIS, 

6 Grundkenntnisse im praktischen Umgang mit ArcGlS (ESRI); 

BAU-STD-81 
[Vermessungskunde 1I (HVÜ)] 
Lösungskompetenz rur einfilche Vermessungsaufgaben Semester: 

1 
Prüfungsmodalitilten: 
[Vermessungskunde I] 
Klausur (60 Min.), Prüfungsvorleistung Anerkennung der Hausübung; 3/6 LP 

[Grundlagen der Geoinformationssysteme] 
Klausur (60 Min. ), Prüfungsvorleistung Praktische Übung; 2/6 LP 

[Vermessungskunde 1I (HVÜ)] 
Ausarbeitung; 1 /6 LP 

2.0 



Mod. -Nr. Modul 

Produkt- und Life Cycle Management 

Qualifikationsziele: 
Nach Abschluss des Moduls haben die Studierenden Kenntnisse in den Bereichen "Denken in 
Systemen" und "Lebenszyklusdenken" erworben. Ausgehend von dem Leitbild einer 
"Nachhaltigen Entwicklung" haben sie Fähigkeiten (Methoden und Werkzeuge) zur 

MB-IWF-23 
lebensphasenobergreifenden Produkt- und Prozessgestaltung erlangt. Die Studierenden sind in 
der Lage, Methoden und Werkzeuge problemspezifisch auszuwählen und anzuwenden. Die 
Studierenden haben eine system ische Sicht auf das Unternehmen und den Lebensweg (von der 
Produktidee bis zur Entsorgung) eines Produktes entwickelt. Durch die Gestaltung der Übung 
als Projektaufgabe besitzen die Studierenden zusätzliche Qualifikationen hinsichtl ich 
Teamarbeit und Projektmanagement. 

Prafimgsmoda/itllten: 
I PrOfungsleistung: Klausur, 120 Minuten 

Mod. -Nr. Modul 

Grundoperationen der Fluidverfahrenstechnik (UI) 

Qualirlkationszie/e: 
Für ein gegebenes Trennproblem wissen die Studierenden, welche thermodynamischen 
Reinstoff- und Phasengleichgewichtsinformationen benötigt werden zur Auswahl und 
Gestaltung des Trennverfahrens. Auf Basis der Informationen können sie eine geeignete 
Operation auswählen und diese verfahrenstechnisch auslegen. FOr die apparative Realisierung 

MB-ICTV- 1 8  
kennen sie alternative Gestaltungsvarianten. Unter Beachtung betrieblicher und wirtschaftliche 
Aspekte können sie geeignete Apparate auswählen und anforderungsgerecht dimensionieren. 
Weiterhin sind die Studierenden durch das Labor befähig innerhalb einer Gruppe zu arbeiten 
und effizient mit verschiedenen Zielgruppen zu kommunizieren. Durch die Arbeit mit anderen 
Personen (Gruppenmitglieder, Betreuer) sind die Studierenden sozialisierungsfähig. 

prafimgsmodalitllten: 
PrOfungsleistung: Klausur (90 Min.) und 
Studienleistung: Labor (je Versuch ein Laborbericht ( 1 5-35 Seiten) und ein Kolloquium (20-30 
Minuten»). 

Mod.-Nr. Modul 

Grundlagen der Mechanischen Verfahrenstechnik (VI) 

Qua/ifikationszie/e: 
Nach Abschluss dieses Moduls verfilgen die Studierenden ober grundlegende Kenntnisse der 
Mechanischen Verfahrenstechnik, insbesondere hinsichtlich der Charakterisierung von 
Partikeln, Wechselwirkung von Partikeln mit Fluiden und Grundoperationen der Mechanischen 
Verfahrenstechnik (Mechanische Trennverfahren, Mischen, Zerkleinern und Agglomerieren). 

MB-IPAT-25 Sie können die theoretischen Grundlagen der vier Grundoperationen auf praktische Aufgaben 
anwenden. Die Studierenden sind befilhigt, das Verhalten und die Verarbeitung von Partikeln 
durch mechanische Verfahren zu beschreiben, zu erklären und zu optimieren. 

Prafungsmodalitllten: 
I PrOfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche PrOfung, 30 Minuten 
4 Studienleistungen: Protokoll, ca. 10 Seiten und Kolloquium, 1 5  Minuten zu jedem der zwei 
Praktikumsversuche 

LP: 
4 

Semester: 
3 

, 

- -- --------

LP: 
5 

Semester: 
4 

LP: 
5 

Semester: 
4 



Mod. -Nr. Modul 

Baustoflkunde rur Umweltingenieure 

Qualifikationsziele: 
[Baustoftkunde I fllr Umweltingenieure ] 
Die Studierenden lernen die wesentlichen strukturbezogenen Merkmale der Baustoffe kennen 
und deren Kennwerte zur Eigenschaftsbeschreibung. Sie erwerben Grundkenntnisse der 
Zusammensetzung, Herstellung, Verarbeitung, Eigenschaften und Anwendung der nicht 
mineralischen Baustoffe (Stahl und Eisen, Nichteisenmetalle, Holz, Kunststoffe). S ie sind in der LP: 
Lage, eine aufgabenbezogene Baustoffauswahl und Eigenschaftsspeziftzierung im Rahmen von 6 

Altes Modul 
Entwurf, Konstruktion und Bemessung vorzunehmen sowie im Zuge der Bauausfilhrung den 
Baustoffeinsatz zu beurteilen. 

[Baustoftkunde 11 für Umweltingenieure ] Semester: 

Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse der Zusammensetzung, Herstellung, Verarbeitung, 1 

Eigenschaften und Anwendung der mineralischen Baustoffe (Bindemittel, Beton, Mörtel, 
Steine). Sie sind in der Lage, eine aufgabenbezogene Baustoffauswahl und 
Eigenschaftsspeziftzierung im Rahmen von Entwurf, Konstruktion und Bemessung 
vorzunehmen sowie im Zuge der Bauausfilhrung den Baustoffeinsatz zu beurteilen. 

- -- .  
Prüfungsmodalitllten: 
I Klausur 

mathematisch-naturwissenschaftliche G rundlagen 

Mod.-Nr. Modul 

Ingenieurmathematik I 
LP: 

Qualirlkationszie/e: 4 

MAT-STD-07 
Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den mathematischen Grundlagen ihres Studienfaches 
und sie lernen mit den einschlägigen mathematischen Methoden zu rechnen und sie auf 
Probleme der Ingenieurwissenschaften anzuwenden. 

Semester: 

Prafungsmodalitllten: 1 
I x Klausur (90 Minuten) 

Mod.-Nr. Modul 

Ingenieunnathematik 11 
LP: 

Qualifikationsziele: 4 

MAT-STD-08 
Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den mathematischen Grundlagen ihres Studienfaches 
und sie lernen mit den einschlägigen mathematischen Methoden zu rechnen und sie auf 
Probleme der Ingenieurwissenschaften anzuwenden. 

Semester: 

Prafungsmodalitllten: 1 

I x Klausur (90 Minuten) 

Mod.-Nr. Modul 

Ingenieunnathematik III 
LP: 

Qualifikationsziele: 4 

MAT-STD-09 
Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den mathematischen Grundlagen ihres Studienfaches 
und sie lernen mit den einschlägigen mathematischen Methoden zu rechnen und sie auf 
Probleme der Ingenieurwissenschaften anzuwenden. 

Semester: 

PrafungsmodalitJIten: 2 
I x Klausur (90 Minuten) 

22 



Mod.-Nr. Modul 

Ingenieunnathematik IV 
LP: 

Qualifikationsziele: 4 
MAT-STD2- Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den mathematischen Grundlagen ihres Studienfaches 

05 und sie lernen mit den einschlägigen mathematischen Methoden zu rechnen und sie auf 
Probleme der Ingenieurwissenschaften anzuwenden. 

Semester: 

Prafimgsmodalitilten: 2 

1 x Klausur (90 Minuten) 

Mod.-Nr. Modul 

Physik und Chemie rür Umweltingenieure 

Qualifikationsziele: 
Die Grundlagen der Mechanik, der Wärmelehre und der Elektrizitätslehre sind verstanden und LP: 
können angewendet werden. Grundlagen und Konzepte in der chemischen Betrachtung 

7 ökologischer Zusammenhänge können nachvollzogen werden und anthropogene 

BAU-STD-60 Wechselwirkungen modelliert werden._ - - -- � - - -� --

Prilfungsmodalitilten: Semester: 
[Physik I] I 
Klausur (90 Min.); 417 LP 

[Umwelt- und Abfallchemie] 
Klausur (90 Min.); 317 LP 

Mod. -Nr. Modul 

Ökologie für Ingenieure 

QuaJifikationszie/e: 
[Mikrobiologie] 
Erwerb von Kenntnissen über die Grundlagen der Mikrobiologie, um die Bedeutung 
mikrobieller Vielfalt und Aktivitäten ftlr die Funktion von Ökosystemen und technischen 
Prozessen (Abfallbehandlung, etc. )  zu erkennen und zu verstehen. 

[Ökologie tUr Umweltwissenschaftler] 
Die Studierenden bekommen einen Überblick über die Ökologie als Wissenschaft, d.h. über die 
Ökologie von Individuen, Populationen und Ökosystemen. 

[Umweltschutz tUr Ingenieure] 
LP: 

Vermittlung grundlegenden Wissens über die tUr den Umweltschutz wesentlichen biologischen, 9 

BAU-STD-46 physikalischen und chemischen Grundlagen und Verfahren (Wasser, Abwasser-, Abluft- und 
Abfallbehandlung). Es wird weiterhin nötiges Grundwissen über ökologische, ökonomische, 
soziale und politische Gegebenheiten zum Verständnis ingenieurtechnischer Aufgaben Semester: 
erworben (Energiewirtschaft, Umweltrecht, Nachhaltigkeit). 1 

PrilfungsmodaJitilten: 
[Mikrobiologie] 
Klausur (Dauer 1 20 Min.), 3/9 LP 

[Ökologie tUr Umweltwissenschaftler] 
Klausur (Dauer 60 Min.), 3/9 LP 

[Umweltschutz tUr Ingenieure] 
Klausur (Dauer 60 Min.), 3/9 LP 

.c..s 



Mod.-Nr. 

BAU-STD-43 

Mod.-Nr. 

BAU-HYWA-
01 

Modul 

Statistik und Systemanalyse 

Qualifikationsziele: 
[Statistik] 
Kennen, Verstehen und Anwenden der folgenden Themen: Zufallsgrößen und ihre 
stochastischen Eigenschaften, Deskriptive Statistik, Spezielle statistische Verteilungen, 
Methoden der Parameterschätzung. Testen von Hypothesen, Lineare Regression 

[Umweltsystemanalyse] 
Entwurfkonzeptueller Modelle von Umweltsystemen (Ökosysteme, Geosysteme) und ihre 
Umsetzung in mathematische Modelle mit dem Ziel eines vertieften Verständnisses ihrer 
Dynamik 

Prafungsmoda/ittlten: 
[Statistik] 
Anerkennung von Hausübungen; 2/6 LP 

[Umweltsystemanalyse ] 
Klausur (60 Min.); 4/6 LP 

Modul 

Hydrologie und Hydrogeologie 

Qualifikationsziele: 

- - --

Aufgaben der Hydrologie und Wasserwirtschaft; Wasserkreislauf und Wasserbilanzen; 
Autbereiten hydrometeorologischer Daten; Grundlagen der Statistik, der Niederschlag-Abfluss-
Modellierung, der Speicherwirtschaft und der Gewässergüte von Seen und FlieBgewässem; 
Grundlagen der Geologie, hydrogeologische Zusammenhänge; Grundwasserleiter und 
hydrogeologische Kenndaten; Grundwasserströmung, Multiaquifersysteme; hydrogeologische 
Kartierung; Grund�rerkundung; Wasserhaushalt und Grundwasserneubildung; 
Grundwasserbewirtschaftung und Grundwassermodelle 

Prüfungsmoda/itäten: 
Klausur (90 Min.) 

rechts- und wirtschaftswissenschaftliche G rundlagen, übergreifende Inhalte 

Mod.-Nr. Modul 

Umwelt- und Planungsrecht 

Qualifikationsziele: 
Verwaltungrecht Grundkenntnisse über den Aufbau der EU und der Bundesrepublik 
Deutschland, Verwaltungsverfahrensrecht einschließlich der Beteiligungen der Öffentlichkeit, 
Verwaltungsprozessrecht einseh!. Verbandsklage, Umweltverträglichkeitsprüfung, 

BAU-STD-48 Planungsrecht Grundkenntnisse des Planungsrechts (Bauleitplanung, Raumordnung), 
Naturschutzrechts (einschI. Europarecht), Grundzüge des Wasserrechts 
Technisches Umweltrecht Grundkenntnisse im Immissionsschutzrecht, Abfallrecpt, 
Bodenschutzrecht und dem Recht des Bodenabbaus. 

prafungsmoda/itäten: 
2 mündliche Prüfungen (Dauer 20 Minuten); es können in den einzelnen Teilbereichen auch 
Hausarbeiten oder Berichte angefertigt werden; jeweils 3/6 LP 

LP: 
6 

Semester: 
3 

LP: 
4 

- - --

Semester: 
2 

LP: 
6 

Semester: 
3 
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Mod.-Nr. 

BAU-IBB-02 

Mod.-Nr. 

BAU-STD-55 

---------------

Modul 

Betriebswirtschaft I 

Qualifikationsziele: 
Der Studierende soll die Grundlagen allgemeinen betriebswirtschaftlichen Denkens 
kennenlemen. Insgesamt soll das Verständnis fiir die einzelnen betrieblichen Funktionen vertieft 
werden. 

PriJfungsmodalitilten: 
Klausur (90 Min.) 

Modul 

Praxisprojekt fiir Urnweltingenieurwesen 

QuaJifikationszieJe: 
Die Studierenden wenden die zuvor erlernten, theoretischen Fähigkeiten in einem praktischen 
Projekt an und erwerben durch die Arbeit in den Kleingruppen die benötigten Kompetenzen fur 
den BerufsaJltag. 

----
PrilfungsmodaJit4ten: 

_0- __ 

Ausarbeitung und Vortrag 

LP: 
4 

Semester: 
5 

LP: 
4 

Semester: 
6 



Mod.-Nr. 

BAU-STD-53 

Modul 

Pool überfachlicher Qualifikationen (5 LP) 

Qualifikationsziele: 
I. Übergeordneter Bezug: Einbettung des Studienfachs 
Die Studierenden werden beftlhigt, Ihr Studienfach in gesellschaftliche, historische, rechtliche 
oder berufsorientierende Bezüge einzuordnen üe nach Schwerpunkt der Veranstaltung). Sie 
sind in der· Lage, übergeordnete fachliche Verbindungen und deren Bedeutung zu erkennen, zu 
analysieren und zu bewerten. Die Studenten erwerben einen Einbl ick in 
Vernetzungsmöglichkeiten des Studienfaches und Anwendungsbeztlge ihres Studienfaches im 
Berufsleben. 

11. Wissenschaftskulturen 
Die Studierenden 
- lernen Theorien und Methoden anderer, fachfremder Wissenschaftskulturen kennen, 
- lernen sich interdisziplinar mit Studierenden aus fachfremden Studiengebieten 
auseinanderzusetzen und zu arbeiten, 
- können aktuelle Kontroversen aus einzelnen Fachwissenschaften diskutieren und bewerten, 

. - erkennen die Bedeutung kultureller Rahmenbedingungen auf verschiedene 
Wissenschaftsverstandnisse und Anwendungen, _ ___ . _ . _ _  _ __ _ 
- kennen genderbezogenen Sichtweisen aufverschiedene Fachgebiete und die Auswirkung von 
Geschlechterdifferenzen, 
- können sich intensiv mit Anwendungsbeispielen aus fremden Fachwissenschaften 
auseinandersetzen. 

111. Handlungsorientierte Angebote 
Die Studierenden werden beftlhigt, theoretische Kenntnisse handlungsorientiert umzusetzen. Sie 
erwerben verfahrensorientiertes Wissen (Wissen Ober Verfahren und Handlungsweisen, 
Anwendungskriterien bestimmter Verfahrens. und Handlungsweisen) sowie met8.kognitives 
Wissen (u.a. Wissen über eigene Starken und Schwachen). 
Je nach Veranstaltungsschwerpunkt erwerben die Studierenden die Fähigkeit, 
- Wissen zu vermitteln bzw. Vermittlungstechniken anzuwenden, 
- GespräChe und Verhandlungen effektiv zu filbren, sich selbst zu reflektieren und adllquat zu 
bewerten, 
- kooperativ im Team zu arbeiten, Konflikte zu bewlltigen, 
- Informations- und Kommunikationsmedien zu bedienen oder 
- sich in einer anderen Sprache auszudrOcken. 
Durch die handlungsorientierten Angebote sind die Studierenden in der Lage, in anderen 
Bereichen erworbenes Wissen effektiver einzusetzen, die Zusammenarbeit mit anderen 
Personen einfacher und konstrUktiver zu gestalten und somit Neuerwerb und Neuentwicklung 
von Wissen zu erleichtern. Sie erwerben SchlossclquaJifikationen, die ihnen den Eintritt in das 
Berufsleben erleichtern und in allen beruflichen Situationen zum Erfolg beitragen. 

PraJiJngsmoda/itilten: 
Die PrOfungsmodalitliten sind abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen und den 
Informationen zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen zu entnehmen. 

LP: 
5 

Semester: 
3 



fachspezifischer Bereich Wasserwesen 

Mod.-Nr. Modul 

Wasserbau und Wasserwirtschaft 

Qualifikationsziele: 
[Wasserbau und Wasserwirtschaft I] 
Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse der Ingenieurhydrologie und Wasserwirtschaft in 
der Vernetzung mit dem Wasserbau und umweltrelevanten Naturwissenschaften (Meteorologie, 
Biologie, Geologie u.a.). Hierfilr wird zuerst der Wasserkreislauf durch Messen und LP: 
Aufbereiten von hydrometeorologischen Daten quantifiziert. Aus diesen Daten werden mit Hilfe 6 

BAU-STD-92 
von physikalisch-mathematischen Modellen Bemessungsgrößen fiir die Bewirtschaftung des 
Oberflächen- und Grundwassers, fiir Wasserbauwerke; und fiir das operationelle Hochwasser-
und Niedrigwassermanagement bereitgestellt. 

Semester: 

[Wasserbau und Wasserwirtschaft 11] 3 
Die Studierenden erhalten eine Einfiihrung in wasserbauliche Aufgabenstellungen und erlernen 
die Grundlagen wasserbaulicher Planungen. Sie werden in die Lage versetzt, wasserbauliehe 
Maßnahmen und Bauwerke weitgehend zu verstehen und umzusetzen. 

PrafungsmodaJ itllten: 
2 Klausuren (Dauer je 60 Min.), PTÜfungsvorleistung je eine Hausübung; jeweils 3/6 LP 

Mod.-Nr. Modul 

Gewässermanagement 

Qualifikationsziele: 
[ Gewässerglltemanagement] 
Limnologische und chemische Bewertung von Stehgewässern und Fließgewässem, 
Gewässerglltemanagement. 

LP: 
[Gewässerausbau und -unterhaltung] 6 

BAU-LlUW- Die Studierenden erlernen Methoden des Gewässerausbaus, Leitbilder des naturnahen 

1 7  Gewässerausbaus, Regimetheorie, Ingenieurbiologische Bauweisen, Totholz, Buhnen, 
Feststoffiransport, Hydraulik naturnaher Fließgewässer, Maßnahmen zur Beeinflussung des 

Semester: Feststoffiransportes und Techniken der Gewässerunterhaltung. 
5 

Prafungsmodalitllten: 
[ Gewässerglllemanagement] 
Klausur (60 Min.); 3/6 LP 

[Gewässerausbau und -unterhaltung] 
Klausur (60 Min.); 3/6 LP 

fachspezifischer Bereich Energietechnik 

Mod.-Nr. Modul 

Thermodynamik 

Qualifikationsziele: LP: 
Die Studierenden besitzen nach der Teilnahme an diesem Modul grundlegende physikalische 6 

MB-IFT-O l 
und technische Kenntnisse zur Berechnung wichtiger Energieumwandlungsprozesse. Sie sind in . 
der Lage, ausgehend von Massen-, Energie- und Entropiebilanzen sowie thermischen und 
kalorischen Zustandsgleichungen offene wie geschlossene Systeme zu bilanzieren, sowie 

Semester: Zustandsänderungen und Kreisprozesse zu berechnen. 
3 

Prafungsmodalitllten: 
I Prüfungsleistung: Klausur, 1 20 Minuten 



Mod. -Nr. Modul 

Regenerative Energietechnik rür Urnweltingenieure 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind nach Abschluss dieses Moduls mit den Grundlagen regenerativer LP: 
Energietechniken vertraut und in der Lage ihre EflIzienzen und Entwickl ungspotentiale 

6 abzuschätzen und zu vergleichen. Darüber hinaus werden den Studierenden Möglichkeiten der 

BAU-STD-54 regenerativen Versorgung von Gebäuden aufgezeigt. Sie sind in der Lage bestehende Anlagen 
analysieren und einfache Systeme dimensionieren zu können. Die Darstellung und das 
Vokabular sind ihnen geläufig, um mit anderen Ingenieurdisziplinen zu kommunizieren. Semester: 

4 
Priifungsmodalitaten: 
Die Vorlesungen schließen mit jeweils einer Klausur am Ende des Semesters ab. 
Klausur "Regenerative Energietechnik" ( 1 20 Min. ) 
Klausur "Nutzung erneuerbarer Energien" (90 Min.) 

fachspezifischer Bereich Ver- und Entsorgungswirtschaft 

Mod.-Nr. Modul 

Ver- und Entsorgungswirtschaft 

Qualifikationsziele: 
LP: 

Die Studierenden erwerben Kenntnisse über Aufgaben und Lösungsmethoden der kommunalen 6 

BAU-STD-94 sowie industriellen Ver- und Entsorgungswirtschaft sowie der Stoffstrom bezogenen 
Kreislaufwirtschaft. Hierbei werden ftir alle Bereiche (Wasser, Abwasser, Abfall, Energie etc.) 
Kenntnisse der jeweiligen Techniken sowie deren Interaktion erworben. Semester: 

4 
Prafungsmodalitilten: 
Klausur ( 1 20 Min.), PrOfungsvorleistung je eine Hausübung pro Fach 

Mod. -Nr. Modul 

Stoffstrornrnanagernent 

Qualifikationsziele: 
[Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des Umwelt- und Ressourcenschutzes] 
Die Studierenden erwerben vertiefende Kenntnisse über biologische, chemische und 
physikalische Prozesse sowie Abläufe von Verfahren im technischen Umwelt- und 

LP: 
Ressourcenschutz (Stoflkreisläufe, Ressourcenökonomie, alternative Behandlungskonzepte ). 

6 

BAU-STD-52 [Okobilanzierung] 
Vermittlung der Grundlagen und Vorgehensweise bei der Erstellung von Okobilanzen anhand 
von Fallbeispielen. Semester: 

5 
Prafungsmodalitilten: 
[Naturwissenschaftl iche und technische Grundlagen des Umwelt- und Ressourcenschutzes] 
Klausur (60 Min.); 3/6 LP 

[Okobilanzierung] 
Klausur (60 Min.); 3/6 LP 



fachspezifischer Bereich Umwelt- und ressou rcengerechtes Bauen 

Mod.-Nr. Modul 

Bauwerkserhaltung 

Qua/ifikationsziele: LP: 
Die Studierenden besitzen nach Abschluss der Lehrveranstaltung Kenntnisse über die 4 

BAU-IBT-02 
Grundlagen und wesentlichen Aspekte der Bauwerkserhaltung. Sie sind in der Lage, den 
Zustand bestehender Bauwerke zu analysieren, Schäden objektiv aufZunehmen und 
einzuordnen. Die hierfiir notwendigen Kenntnisse der grundlegenden Schadensursachen, 

Semester: Schadensfolgen und aktueller Sanierungsrilethoden sind vorhanden. 
S 

PrüfungsmodalitJ/ten: 
Klausur (60 Min.) oder mündliche Prüfung 

Mod.-Nr. Modul 

Baukonstruktion I (Umwelting.) -
LP: 

Qualifikationsziele: 4 
Die Studierenden erwerben Kenntnisse über Bauvorschriften, Konstruktionen des Hochbaus 

BAU-STD-62 und Grundlagen der Tragfilhigkeit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken und werden in 
die Lage versetzt, diese Kenntnisse anzuwenden. 

Semester: 

Prüfungsmoda/itilten: S 

Klausur (90 Min.) 

Mod.-Nr. Modul 

Bauphysik 
. .  

Qua/ifikationsziele: 
Die Studierenden kennen die wesentlichen Aspekte des klimagerechten Bauens. Sie sind mit der 
Teminologie und den wesentlichen Vorschriften der Bauphysik vertraut. Sie können LP: 
bauphyskalische Qualitaten von Gebäuden und Konstruktionen bestimmen wie Energiebilanz, 4 

ARe-IGS-OS 
Gesamt-Energiebedarf oder Tauwassergefllhrdung von Bauteiten. S ie wissen um die 
Anforderungen der Wohnhygiene und Behaglichkeit sowie um die notwendigen Wärme- und 
Feuchteschutz-Maßnahmen am Gebäude. Sie kennen die Anforderungen und Möglichkeiten der 

Semester: Tages- bzw. Kunstlichtnutzung, der Bauakustik und des 
3 baulichen Brandschutzes. 

Prilfungsmodal itJ/ten: 
2 Klausuren (jeweils 60 Minuten). 
2 Übungen (Zulassungsvoraussetzung für die Klausuren). 



fachspezifischer Bereich Verkehr und Infrastruktur 

Mod.-Nr. 

BAU-STD-57 
-- - - - -- - - - - ------- _ . .  -

Mod.-Nr. 

Altes Modul 

Mod.-Nr. 

BAU·STD·63 

Modul 

Verkehrs- und Stadtplanung 

Qualifikationsziele: 
[Raum- und Verkehrsplanung] 
Die Studierenden lernen die Aufgaben, Ziele, gesetzlichen Grundlagen und Instrumente der 
räumlichen Planung als Rahmenplanung rur die einzelnen Fachplanungen kennen. Ferner wird 
der Planungsprozess und seine Bestandteile sowie dessen Methoden vermittelt. Die 
Studierenden erlernen damit die Fähigkeit, einen Bebauungsplan zu entwerfen und die 
relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. 

[Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf] 
Die Studierenden erlangen Kenntnisse Ober die Gesetzmäßigkeiten und die Organisation des 
Verkehrsablaufes auf Straßenverkehrsanlagen sowie Ober die Gestaltung, Dimensionierung und 
Leistungsfllhigkeit dieser Anlagen. Die Studierenden werden befähigt, den Verkehrsablauf auf 
bestehenden und geplanten Anlagen zu untersuchen sowie nach unterschiedlichen Kriterien 
qua! itativ und quantitativ zu bewerten. 
Die Studierenden erhalten weiterhin einen Einblick in die Gn.mglagen und Richtlinien zum 
innerstadtischen Straßenraumentwurf und sollen befllhigt werden, rur einen einfachen 
Straßenraum unter angemessener Berücksichtigung aller konkurrierenden Nutzungsanspruche 
einen geeigneten Entwurf selbständig anzufertigen. 

Prafungsmodalitllten: 
[Raum- und Verkehrsplanung] 
Klausur (60 Min., ohne Unterlagen); 2/4 LP 

[Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf] 
Klausur (60 Min., ohne Unterlagen); 2/4 LP 

Modul 

Eisenbahnwesen fiir Umweltingenieure 

Qualifikationsziele: 
[Bahn infrastruktur fllr Umwehingenieure] 
Auf Basis des Richtlinienwerkes für den Gleisbau werden die technologischen, 
baustomechnischen, entwasserungstechnischen und bemessungstechnischen Grundlagen des 
Verkehrswegebaus behandelt. 

[Betriebsmittel und Betriebstechnik der Eisenbahn] 
Es wird der Markt des spurgeführten Verkehrs sowie die betrieblichen und technologischen 
Grundlagen von Rad-Schiene-Systemen vorgestellt. 

Prafungsmodalitllten: 
Klausur (90 Min.) 

Modul 

Straßenwesen 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben Grundlagenkenntnisse Ober den Entwurfvon Verkehrswegen und 
den Erdbau vom Planum bis hin zur Unterseite der gebundenen Befestigungen. Darauf 
autbauend werden GrundzOge der Bautechnik fllr den gebundenen Autbau, bestehend aus 
Asphalt, Beton oder Pflaster vermittelt. 

Prafungsmodal itllten: 
Klausur (90 Min.) 

LP: 
4 

Semester: 
4 

LP: 
4 

Semester: 
5 

LP: 
4 

Semester: 
6 



fachspezifischer Bereich Boden 

Mod.-Nr. 

PHY-IGÖ-09 

Mod.-Nr. 

BAU-STD-89 

Modul 

Pedosphäre 

Qualifikationsziele: 
Verständnis rur die Entstehung, die ökologischen Eigenschaften und die Funktionen von Böden 
Verständnis rur die Funktion des ungestörten Bodens in Hinblick auf das Verhalten von Wasser 
und verschiedenen Stoffen im System Boden-Pflanze-Atmosphare 

Prilfungsmodalitiiten: 
Eine Modulabschlussklausur a 1 80 Min. 

Modul 

Geotechnik 

Qualifikationsziele: 

- - - - -- -- - --- -- ---- ---_ ... _ .. _- -- -- -

Die Studierenden erwerben zunächst allgemeine bodenmechanische Grundlagen, insbesondere 
Kenntnisse über die Beschreibung und Ermittlung der mechanischen Eigenschaften von Böden. 
Die Beschreibung und Berechnung von Spannungs- Verformungs- und Bruchzuständen unter 
BerUcksichtigung der strukturel len Eigenschaften von Böden stellt einen weiteren Schwerpunkt 
der Veranstaltung dar. Daruber hinaus wird die Bemessung einfacher GrUndungskörper sowie 
Möglichkeiten zur Berechnung von Baugruben gelehrt. Anschließend wird aufbauend auf den 
Grundlagen die mechanische Wirkung des Wassers im Boden und verschiedene Verfahren zur 
TiefgrUndung vermittelt. 

PrilfungsmodaiittJten: 
[Bodenmechanik ] 
Klausur (90 Min.), Prüfungsvorleistung Anerkennung der Hausübung; 4/6 LP 

[Grundbau] 
Klausur (60 Min.); 2/6 LP 

fachspezifischer Bereich Konstruktion 

Mod. -Nr. Modul 

Baustatik I 

Qualifikationsziele: 

BAU-STAT- Am Ende der Lehrveranstaltung können die Studierenden Zustandslinien und Einflusslinien für 

0 1  Schnittgrößen und Weggrößen an komplexen statisch bestimmten Tragwerken berechnen und 
interpretieren. 

Prafungsmodalitiiten: 
Klausur (90 Min. ), PrUfungsvorleistung Anerkennung der Hausübung 

Mod.-Nr. Modul 

Konstruktiver Ingenieurbau Massivbau I 

QualifikationszieJe: 
Die Studierenden haben einen Überblick über typische Anwendungen der Stahlbetonbauweise 
und über die konstruktive Gestaltung von einfachen Stahlbetonbauteilen 

BAU-iBMB- Sie verfUgen über Grundkenntnisse zur Bemessung von Stahlbetonbauteilen auf 
03 Querschnittsebene unter Beanspruchungen aus Normalkraft, Biegung, Schub und Torsion sowie 

zur Bemessung von stabil itatsgefllhrdeten Druckgliedem. S ie werden in die Lage versetzt, 
einfache Bauteile zu berechnen, zu bemessen und die zugehörige Bewehrung zu planen. 

PrilfungsmodalitSten: 
Klausur (90 Min.), PrUfungsvorleistung Anerkennung der Hausübung 

LP: 
6 

Semester: 

3 

_ .. 

LP: 
6 

Semester: 
4 

LP: 
6 

Semester: 

3 

LP: 
6 

Semester: 
5 



Mod. -Nr. Modul 

Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I 
LP: 

Qualifikationsziele: 6 

BAU-IS-OI 
Die Studierenden erwerben zunäChst grundlegende Kenntnisse über die Stahlbauweise 
Sie werden in die Lage versetzt, einfache Stahl tragwerke zu entwerfen und zu berechnen. Dabei 
werden auch die wesentlichen Normregelungen vermittelt. 

Semester: 

Prufungsmodalitiiten: 4 

Klausur ( 120 Min.). Prüfungsvorleistung Anerkennung der Hausübung 

Abschluss 

Mod. -Nr. Modul 

Bachelorarbeit Umweltingenieurwesen 
LP: 

Qualifikationsziele: 1 2  

BAU-STD-56 Die Studierenden werden befähigt. sich selbständig in ein Thema einzuarbeiten und dieses 
methodisch zu behandeln. 

Semester: 
Prufungsmodalitiiten: 6 
Abgabe der Bachelorarbeit 


